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Teil I : Begründung  

 

1. Anlass und Ziele der Planung  

Die Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde (AWR) beabsichtigt, den nutzbaren 
Flächenanteil deutlich zu vergrößern. Konkrete Flächenbedarfe gibt es nach derzeitigem Plan-
stand nicht, vielmehr möchte die AWR mit der Bauleitplanung die Möglichkeit schaffen, Flä-
chen bauleitplanerisch vorzubereiten, um für konkrete Anfragen zur Ansiedlungen auf dem 
Gelände sowie für eigene Entwicklungen Flächen vorzuhalten. Die Flächenbedarfe liegen da-
bei in der Regel über 10.000 m². 
 
Seitens der AWR werden zwei Zukunftsthemen, die die Abfallwirtschaft prägen werden, ge-
nannt. Die vertiefende Nutzung und Verwertung von Gewerbeabfällen auf der Grundlage der 
novellierenden Gewerbeabfallverordnung und die Verwertung von gebrauchten Kunststoffen. 
Bei den letzteren Themenkomplex werden drastische Veränderungen der regulatorischen 
Rahmenbedingungen erwartet, da die Verarbeitung der sekundären Rohstoffe anstelle in 
Asien wieder in Europa/ Deutschland abgewickelt werden müssen. Mit Blick auf die Erdüber-
hitzung und die daher notwendige Dekarbonisierung von Energiewirtschaft und industrieller 
Produktion ist ein weiteres Zukunftsthema die vertiefte Nutzung von Biomasse, insbesondere 
aus Rest- und Abfallstoffen im Sinne einer Bioökonomie. 
Die Flächenbedarfe hierfür werden erwartet, können aber konkret nicht aufgezeigt werden. 
Dennoch soll mit der Flächenausweisung, zunächst auf Ebene der Änderung des Flächennut-
zungsplanes und später in der verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan) für steigende 
Flächenbedarfe an Lager- und Rangierflächen sowie zu optimierende betrieblichen Abläufe 
Raum zur nachhaltigen Entwicklung der AWR zur Verfügung gestellt werden.  
 
Mit der Bauleitplanung werden Flächen erschlossen, die für hochbauliche Anlagen (Betriebs-
gebäude) in Anspruch genommen werden können. Das bestehende Betriebsgelände umfasst 
derzeit ca. 12,3 ha Nutzfläche und ist durch seine unmittelbare Nähe zur Bundesautobahn A7 
und der Anschlussstelle Borgstedt-Büdelsdorf verkehrsgünstig gelegen. Die westliche Erwei-
terungsfläche ist ca. 7,4 ha groß, die östliche Erweiterungsfläche ca. 3,4 ha groß (bei beiden 
nur die Flächenangaben zur Nutzfläche �± Nettobauland). Die östliche Fläche soll mit dem be-
stehenden Betriebsgelände verschmolzen werden. Nach derzeitigem Planstand soll das 
AWR-Gelände über eine zweite Zufahrt neu erschlossen werden sowie der vorhandene Re-
cyclinghof aus organisatorischen Gründen neu positioniert werden. Aus den vor genannten 
Gründen wird voraussichtlich ein Teil des dort vorhandenen Knicks zukünftig entfallen. 
 
Die Gemeinde Borgstedt beabsichtigt aus den vor genannten Gründen mit der 1. Änderung 
und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 8 Gewerbegebiet Borgstedtfelde dem Bestreben 
des Abfallwirtschaftszentrums AWR nachzukommen und die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für eine Erweiterung des Betriebsgeländes auf der verbindlichen Bauleitplanebene zu 
schaffen um somit den Standort langfristig zu sichern und zu stärken. 
 
Der zweite Motivationsgrund ist, die bestehenden Unstimmigkeiten in der Bauleitplanung, Dar-
stellungen der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes Nr. 8 Gewerbegebiet Borgstedtfelde auszuräumen. Dabei geht es insbesondere 
um die Richtigstellung der Planungsaussagen/ der Plandarstellungen in dem Bereich zwi-
schen der Bundesautobahn A7 und dem Betriebsgelände der AWR. Neben einer großflächi-
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gen Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft sind auch technische Anlagen zur Regenrückhaltung (Regenrückhaltebecken) sowie 
ein Löschwasserauffangbecken errichtet worden.  
 
Das Problem dabei ist, dass die Maßnahmenfläche in der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzie-
rung des Bebauungsplanes Nr. 8 als interne Ausgleichsfläche berücksichtigt werden sollte, 
aber ein Teilbereich nun einer rein technischen Nutzung unterliegt (Vgl. Kapitel Fehler! Ver-
weisquelle konnte nicht gefunden werden. ).  
 
Zudem beabsichtigt die Gemeinde mit der Planung die Erschließungssituation am Winkelhör-
ner Weg zu verbessern. Es ist geplant, vor der bestehenden Betriebszufahrt zum AWR-Ge-
lände eine Wendeanlage für Lastkraftwagen zu errichten. Planungsanlass hier ist die derzeit 
mangelhafte Ist-Situation der Erschließung des Winkelhörner Weges. Im Bereich der Zufahrt 
zum AWR-Gelände sowie zum AMAZON-Gelände gibt es keine Wendemöglichkeit für Last-
kraftwagen. Fahrzeuge, die weder das AWR-Gelände sowie das AMAZON-Gelände anfahren, 
können derzeit nur unter erschwerten Bedingen wenden. Die geplante Wendeanlage soll die-
ser Situation Abhilfe schaffen und die verkehrlichen Gegebenheiten qualitativ aufwerten.  
 
Mit der Planung wird zusammengefasst das folgende städtebauliche Ziel verfolgt: 

- Erweiterung der Betriebsflächen der Abfallwirtschaft Rendsburg (AWR), 
- dabei die Flächeninanspruchnahme einer landwirtschaftlichen Fläche westlich des 

Betriebsgeländes sowie die Überplanung einer planungsrechtlich vorgeprägten Flä-
che (Sonstige Sondergebiet [SOL+F] Logistischen Gewerbe und Fuhrbetriebe,  Be-
bauungsplan Nr. 8) östlich des Betriebsgeländes, welche bis dato brach liegt; 

- Auseinandersetzung mit der planungsrechtlichen Situation der Flächenanteile zwi-
schen der Bundesautobahn A 7 und dem Betriebsgelände der WAR. Gemäß Be-
bauungsplan Nr. 8 sind dort Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Natur und Landschaft festgesetzt, teilweise wird der Gelände-
abschnitt für die Entwässerung genutzt; 

- Planungsrechtliche Auseinandersetzung mit der vorhandenen Hochspannungslei-
tung (Starkstromleitung 110 kV); 

- Planungsrechtliche Auseinandersetzung mit den bestehenden Knickstrukturen 
westlich und östlich des Betriebsgeländes der AWR; 

- Eingrünungsmaßnahme der westlichen Plangeltungsbereichsflanke; 
- sowie die Herrichtung der Ausgleichmaßnahmen gemäß Vorgaben des Umweltbe-

richtes;  
- Findung einer weiteren Fläche für die Regenrückhaltung aufgrund der weiteren Flä-

cheninanspruchnahme und der damit verbundenen Versiegelung; 
- Nachhaltige Auseinandersetzung mit dem Nutzungskatalog (Teil B Text) über die 

zulässigen Nutzungen; 
- Auseinandersetzung über die zulässigen Gebäudehöhen, insbesondere mit dem 

Thema der Kleinwindkraftanlagen;  
- Verbesserung der Erschließungssituation am Winekelhörner Weg, Planung und Bau 

einer Wendeanlage für Lastkraftwagen; 
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2. Aufstellungsbeschl uss  und  rechtliche Grundlagen  

Die Gemeinde hat am 23.02.2017 den Aufstellungsbeschluss für die 1. Änderung und Erwei-
terung des Bebauungsplanes Nr. 8 Gewerbegebiet Borgstedtfelde gefasst und ortsüblich be-
kannt gemacht.  
 
Aufgrund der Änderung des Plangebietes (Plangeltungsbereiches) wurde der Aufstellungsbe-
schluss am 18.03.2021 erneut gefasst und ist ortsüblich bekannt gemacht worden.  
 
Die Aufstellung der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 8 erfolgt nach 
dem Baugesetzbuch in der Fassung vom 03.11.2017 (BGBI. I 3634), i.V.m. der Baunutzungs-
verordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I. S. 
3786), der Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18.12.1990, zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I. S. 1057), dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
in der Fassung vom 29.07.2009, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetztes vom 
15.09.2017 (BGBI. I S. 3434), dem Landesnaturschutzgesetz Schleswig-Holstein (LNatSchG) 
in der Fassung vom 24.02.2010, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
27.05.2016, und der aktuellen Fassung der Landesbauordnung (LBO). 
 
Parallel zu diesem Verfahren wurde der Aufstellungsbeschluss zur 12. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes gefasst.  
 
 

3. Stand des Verfahrens  

Der Aufstellungsbeschluss über die 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes        
Nr. 8 erfolgte am 23.02.2017 und wurde ortsüblich bekanntgemacht.  
 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB fand im Rahmen einer 
Informationsveranstaltung am 26.04.2018 statt. Es wurden keine Anregungen und Hinweise 
vorgebracht. 
 
Der Entwurfs- und Auslegungsbeschluss erfolgte am 18.03.2021 durch die Gemeindevertre-
tung. 
 
Die vorliegenden Unterlagen dienen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und 
der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB. 
 
 

4. Lage im Raum , derzeitige Nutzung  und Flächengröße  

Die Gemeinde Borgstedt liegt im Kreis Rendsburg-Eckernförde, 5 km nordöstlich von Rends-
burg am Nordufer des Nord-Ostsee-Kanals. Das Gemeindegebiet besteht aus den Ortsteilen 
Lehmbek, Diekshof und Borgstedtfelde und gehört dem Amt Hüttener Berge des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde an. 
 
Die Gemeinde Borgstedt hat ca. 1.604 Einwohner (Stand 31.12.2019). 
 
Der Plangeltungsbereich befindet sich in ca. 3 km Entfernung nördlich vom Ortsteil Borgstedt. 
Der überplante Bereich umfasst  
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- das Betriebsgelände der Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde 
(AWR); 

- einer größeren, derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzten Fläche westlich des Be-
triebsgeländes der AWR; 

- einer größeren Fläche nördlich des Betriebsgeländes mit unterschiedlichen Grün-
strukturen sowie Regenrückhaltebecken (RRB) und Löschwasserauffangbecken; 

- zwei Starkstromtrassen (110 kV Starkstromleitungen) parallel zur Bundesautobahn 
A7;  

- einer brach liegenden Fläche östlich des Betriebsgeländes, über welche planungs-
rechtliche Aussagen auf Ebene des Flächennutzungsplanes (4. Änderung) sowie 
verbindliche Aussagen des Bebauungsplanes Nr. 8 Gewerbegebiet Borgstedtfelde 
vorliegen; 

- zwei ca. 300 m lange lineare Knickstrukturen; 
- sowie ein Teilstück des Winkelhörner Weges; 

Der Plangeltungsbereich liegt am Winkelhörner Weg. Über diesen ist die östlich angrenzende 
Bundesstraße B 203 und weiterführend die nordöstlich liegende Bundesautobahn A7 ange-
schlossen. 
 
Die Flächengröße des Plangeltungsbereiches beträgt ca. 32,7 ha. 
 
 

5. Rechtliche Rahmenbedingungen, übergeordnete planerische Vor-
gaben  

Die Gemeinden haben gemäß § 1 Abs. 3 BauGB Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit 
es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Die Bauleitpläne, d.h. der 
Flächennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan und der Bebauungsplan als verbindlicher 
Bauleitplan, sind die Steuerungsinstrumente der Gemeinde für die städtebauliche Entwicklung 
in ihrem Gemeindegebiet. Die Bauleitpläne sind nach § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raum-
ordnung anzupassen. 
 
Folgende planerischen Vorgaben sind bei der Aufstellung der 1. Änderung und Erweiterung 
des Bebauungsplanes Nr. 8 zu berücksichtigen: 
 

5.1. Landesentwicklungsplan Schleswig -Holstein 2010   

Der seit Oktober/2010 wirksame Landesentwicklungsplan 2010 (LEP) formuliert die Leitlinien 
der räumlichen Entwicklung in Schleswig-Holstein und setzt mit den Zielen und Grundsätzen 
der Raumordnung den Rahmen, an dem sich die Gemeinden zu orientieren haben. Der Lan-
desentwicklungsplan soll sowohl die Entwicklung des Landes in seiner Gesamtheit fördern als 
auch die kommunale Planungsverantwortung stärken.  
 
Der Landesentwicklungsplan enthält für die Gemeinde Borgstedt die folgenden Aussagen: 

- �'�L�H���*�H�P�H�L�Q�G�H���%�R�U�J�V�W�H�G�W���E�H�I�L�Q�G�H�W���V�L�F�K���L�P���Ã�O�l�Q�G�O�L�F�K�H�Q���5�D�X�P�µ�� 
- �'�L�H���*�H�P�H�L�Q�G�H���O�L�H�J�W���L�P���µ�6�W�D�G�W- �X�Q�G���8�P�O�D�Q�G�E�H�U�H�L�F�K���L�P���O�l�Q�G�O�L�F�K�H�Q���5�D�X�P�µ���G�H�V���0�L�W�W�H�O��

zentrums Rendsburg; 
- �'�L�H���*�H�P�H�L�Q�G�H���O�L�H�J�W���L�P���µ�������N�P-�8�P�N�U�H�L�V���X�P���G�D�V���0�L�W�W�H�O�]�H�Q�W�U�X�P�µ���5�H�Q�G�V�E�X�U�J�� 
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- �'�L�H���*�H�P�H�L�Q�G�H���O�L�H�J�W���D�X�I���G�H�U���µ�/�D�Q�G�H�V�H�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�V�D�F�K�V�H�µ�� 
- Die Gemeinde liegt südwestlich der Bundesautobahn A 7 (Europastraße E 45); 

Dem Textteil des Landesentwicklungsplanes sind folgende Ausführungen zu entnehmen: 
 
Vgl. LEP 2010, Ziff. 1.5, 3G, S.30,  Die Standortbedingungen für die Wirtschaft sollen durch 
das Angebot an Flächen für Gewerbe und Industrie und eine gute verkehrliche Anbindung an 
regionale und überregionale Wirtschaftsverkehre verbessert werden.  
 
Vgl. LEP 2010, Ziff. 1.5, 4G, S. 30,  Regional bedeutsame Versorgungseinrichtungen in den 
ländlichen Räumen sollen vorrangig auf die Stadt- und Umlandbereiche konzentriert werden. 
Gleichzeitig sollen die Stadt- und Umlandbereiche regional gut angebunden sein, und es soll 
eine gute Verkehrsanbindung zwischen Kernstadt und Umlandgemeinden geben. 
 
Vgl. LEP 2010, Ziff. 3.2, 1G, S. 63,  Im Wettbewerb der Regionen um Standortvorteile und 
Unternehmen werden Wissen, Innovation und besondere wirtschaftliche Schwerpunkte zu-
nehmend zu den entscheidenden Faktoren. Zur Sicherung von Wachstum und Beschäftigung 
soll Schleswig-Holstein sich daher auf vorhandene und sich entwickelnde Stärken in den Kom-
petenzfeldern mit den größten Entwicklungspotenzialen konzentrieren und diese umwelt- und 
�V�R�]�L�D�O�Y�H�U�W�U�l�J�O�L�F�K���D�X�V�E�D�X�H�Q�����« 
 
Vgl. LEP 2010, Ziff. 4.8, 1G, S. 107, In allen Teilräumen des Landes ist die Ver- und Entsor-
gung sicherzustellen. Die hierfür erforderliche technische Infrastruktur sollte möglichst be-
darfsgerecht unter Beachtung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit und ökologischer Belange 
aus- und umgebaut werden. Bei der Planung und Unterhaltung der Ver- und Entsorgungsinf-
rastruktur sollen Kommunen die Vorteile interkommunaler Kooperation und der Bildung von 
Zweckverbänden nutzen.  
 
Bewertung  
Der Betriebshof der AWR liegt in einem interkommunalen Gewerbegebiet. Die verkehrliche 
Anbindung ist optimal, da das Gewerbegebiet direkt an der Bundesautobahn A7 liegt. Mit der 
Erweiterung der Fläche für die Abfall- und Recyclingwirtschaft Rendsburg wird auf den zu-
künftigen Flächenbedarf eingegangen. Eine Auseinandersetzung angesichts der Größe der 
Erweiterung des Betriebsgeländes erfolgt im nachfolgendem Kapitel Fehler! Verweisquelle 
onnte nicht gefunden werden.  Standortwahl und Umfang der baulichen Entwicklung.   
Die Erweiterung des Areals entspricht den Grundsätzen und Zielen des Landesentwicklungs-
planes von 2010.  
 

5.2. Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes Schleswig -Holstein 2010  

Der Landesentwicklungsplan von 2010 wird fortgeschrieben und ist in dem Abwägungspro-
zess gemäß Runderlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration des 
Landes Schleswig-Holstein vom 27.11.2018 �± IV 60 �± Az. 502.01 �± Amtsbl. Schl.- H. 1181 zu 
berücksichtigen.  
 
Bewertung  
Durch die Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes 2010 ergeben sich keine neuen 
Grundsätze und Ziele der Raumordnung. 
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5.3. Regionalplan für den Planungsraum III (2000)  

Der derzeit wirksame Regionalplan leitet sich aus dem Landesraumordnungsplan (LROP) aus 
dem Jahr 1998 ab. Der Landesraumordnungsplan wurde im Jahr 2010 durch den Landesent-
wicklungsplan (LEP) abgelöst (s.o.). Eine Fortentwicklung des Regionalplanes steht noch aus, 
so dass weiterhin der Regionalplan aus dem Jahr 2000 als Planungsvorgabe zu beachten ist. 
In den Aussagen, in denen der Regionalplan vom Landesentwicklungsplan abweicht, gelten 
die Aussagen des Landesentwicklungsplanes (z.B. hinsichtlich des Siedlungsrahmens). 
 
Im Regionalplan bestehen für die Gemeinde bzw. das Plangebiet folgende Aussagen: 

- Die Gemeinde befindet sich im ländlichen Raum; 
- Die Gemeinde befindet sich im Stadt- und Umlandbereich in ländlichen Räumen; 
- die Gemeinde liegt südwestlich des Mittelzentrums Rendsburg; 
- Die Gemeinde hat eine planerische Gewerbe- und Dienstleistungsfunktion; 
- Die Gemeinde liegt südwestlich der Bundesautobahn A 7 (Europastraße E 45); 

Bewertung  
Aus dem Regionalplan ergeben sich keine weiteren Vorgaben. 
 

5.4. Gebietsentwicklungsplan (GEP)  

Die Gebietsentwicklungsplanung (GEP) für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg 
wurde durch die Bürgermeister der Städte Büdelsdorf und Rendsburg sowie der angrenzen-
den Gemeinden 2002 ins Leben gerufen. Insgesamt beteiligten sich bei dem ersten Entwick-
lungsplan 13 Kommunen.  
Der Gebietsentwicklungsplan (GEP) war ausgerichtet für ein Planungszeitraum von 15 �± 20 
Jahren. Ziel des GEP war es, für die beteiligten Gemeinden ein Handlungsleitfaden für eine 
bedarfsgerechte Siedlungsentwicklung aufzuzeigen. Kernpunkte der Siedlungsentwicklung 
sind unter anderen die wohnbauliche und gewerbliche Entwicklung. Im Juli 2012 wurde in der 
Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) die Entwicklungsagentur für den Le-
bens- und Wirtschaftsraum Rendsburg gegründet. 
 
2015 erfolgte die Fortschreibung des Entwicklungsplanes mit dem Planungshorizont bis 2025. 
In dieser zweiten Fortschreibung sind die gewerblichen Entwicklungen in einer Bestandskarte 
dargestellt. Für die dargestellten Entwicklungsflächen werden keine Prioritäten genannt, aller-
�G�L�Q�J�V�� �J�H�O�W�H�Q�� �G�L�H�� �N�R�P�P�X�Q�D�O�H�Q�� �*�H�Z�H�U�E�H�V�W�D�Q�G�R�U�W�H�� �Ä�%�R�U�J�V�W�H�G�W�I�H�O�G�H�³�� �X�Q�G�� �5�H�Q�G�V�E�X�U�J-Oster-
�U�|�Q�I�H�O�G�³���D�O�V���J�H�Z�H�U�E�O�L�F�K�H���(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�V�V�F�K�Z�H�U�S�X�Q�N�W�H���G�H�U���5�H�J�L�R�Q�� 
 
Bewertung  
In der Fortschreibung des Gebietsentwicklungsplanes (Gewerbe) wird ein Teilbereich des 
Plangebietes, die Fläche östlich des bestehenden Betriebsgeländes der AWR, berücksichtigt. 
Ein Großteil der Entwicklungsfläche, die westliche Erweiterungsfläche, liegt jedoch nicht in der 
Fortschreibung des Gebietsentwicklungsplanes.  
 
In der ersten Fassung der Fortschreibung des Entwicklungsplanes war die Fläche als Entwick-
lungspotential in der 3. Priorität Stufe berücksichtigt. Zwar lagen zum Zeitpunkt der Planauf-
stellung der 12. Änderung des Flächennutzungsplanes keine konkreten Aussagen der Ent-
wicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg vor, es ist aber davon aus-
zugehen, dass die Entwicklung nicht der Zielsetzungen des Flächenentwicklungsplanes wi-
dersprechen.  
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5.5. Flächennutzungsplan (Urschrift)  

Das Betriebsgelände der AWR soll in Richtung Westen und Osten erweitert werden. Die west-
liche Fläche wurde planungsrechtlich bisher nur in der Ursprungsfassung des Flächennut-
zungsplanes aus dem Jahre 1976 berücksichtigt. Für den Bereich liegt die Darstellung einer 
Fläche für die Landwirtschaft vor.  
 
Bewertung  
Die planerische Darstellung widerspricht dem Planungsziel der Gemeinde. Eine Änderung des 
Flächennutzungsplanes ist erforderlich. 
 

5.6. 4. Änderung des Flächennutzungsplanes (2008)  

Der Bereich um das Betriebsgelände der AWR wurde mehrmals geändert. Die 3. Änderung 
des Flächennutzungsplanes (rechtskräftig geworden Jahre 2000) umfasste seinerzeit auch 
einen Teilbereich der bis dato rechtskräftigen 4. Änderung des Flächennutzungsplanes. Die-
ser wurde im Jahre 2008 wirksam.  
 
Der Plangeltungsbereich der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes enthält für das Plange-
biet folgende Darstellungen: 

- Sonstiges Sondergebiet �± Abfall und Recycling (A+R) sowie Logistisches Gewerbe 
und Fuhrgewerbe (L+F); 

- Flächen für den überörtlichen Verkehr und die örtlichen Hauptverkehrszüge; 
- Hauptversorgungsleitungen, Freileitungen; 
- Grünfläche mit Zweckbestimmung private Parkanlage; 
- Wasserflächen, vorhandene Teiche; 
- Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 

Landschaft; 
- Anbauverbotszone zur Bundesautobahn A7. 

Bewertung  
Das über die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes planungsrechtlich vorbereitete sons-
tige Sondergebiet mit den angrenzenden linearen Knickstrukturen entspricht nahezu den der-
zeitigen örtlichen Gegebenheiten.  
 
Der rückwärtige Bereich zum Betriebsgelände der AWR spiegelt die vorhandenen Darstellun-
gen der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes jedoch nicht wieder. Auf der großflächigen 
Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
sind technische Anlagen zur Regenrückhaltung (Regenrückhaltebecken) sowie ein Löschwas-
serauffangbecken errichtet worden.  
Das Problem dabei ist, dass die Maßnahmenfläche in der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzie-
rung des Bebauungsplanes Nr. 8 als interne Ausgleichsfläche berücksichtigt werden sollte, 
aber ein Teilbereich nun einer rein technischen Nutzung unterliegt.  
 
Die zwei dargestellten linearen Maßnahmenflächen sind Knickstrukturen mit randlichen Puf-
ferstreifen. Diese linearen Maßnahmenflächen entfallen teilweise. Aufgrund der geplanten Er-
schließung der westlichen Erweiterungsfläche muss die Maßnahmenfläche auf einer Länge 
von ca. 20 m unterbrochen werden. Die östliche Maßnahmenfläche wird aufgrund des Flä-
chenzusammenschlusses um die Hälfte reduziert werden.  
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Die Knickstrukturen, die in den entfallenden Maßnahmenflächen liegen, werden planerisch 
nicht mehr berücksichtigt und entsprechend bilanziert.  
 
Die zum bestehenden Betriebsgelände östlich angrenzende Fläche wird als sonstiges Son-
dergebiet Logistisches Gewerbe und Fuhrgewerbe (L+F) dargestellt.  
 
Die vor genannten Maßnahmen weichen von der Zielplanung der 4. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes ab, so dass der Bereich des AWR-Geländes über die 12. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes geändert bzw. angepasst wird.  
 

5.7. Bebauungsplan Nr. 8 (200 8) 

Im Bebauungsplan Nr. 8 sind für den Plangeltungsbereich der 1. Änderung und Erweiterung 
folgende Festsetzungen getroffen worden: 

- Sonstiges Sondergebiet Logistisches Gewerbe und Fuhrbetriebe (SOL+F); 
- Sonstiger Sondergebiet Abfall- und Recyclingwirtschaft (SOA+R); 
- Großflächige Maßnahmenfläche zum Schutz, zur Entwicklung, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft; 
- Leitungstrassen (Oberirdisch), Starkstromleitung 110 kV; 
- Nutzungsbegrenzungen der vor genannten Flächen vor schädlichen Umwelteinwir-

kungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Sicherheitsabstand zur 
vorhandenen Freileitung); 

- Grünfläche, Zweckbestimmung private Parkanlage mit privater Zuwegung; 
- Anbauverbotszone, 40 m Korridor zur Bundesautobahn A 7; 
- Sonstige Bepflanzungen zu erhalten (lineare Grünstrukturen); 

Der Bebauungsplan Nr. 8 hatte das Ziel, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für An-
siedlungen von großflächigen Gewerbebetrieben zu schaffen. Die verkehrstechnisch gute 
Lage spielte dabei eine entscheidende Rolle, da gerade großflächige Gewerbetriebe oftmals 
sehr verkehrsintensiv sind.  
 
Das übergreifende Ziel war die Stärkung des Wirtschaftsraumes Rendsburg sowie die Ansied-
lung neuer Betriebe, infolge dessen Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen.   
 
Neben einem Logistikbetrieb war der Abfall- und Wirtschaftshof Rendsburg (AWR) zum Zeit-
punkt der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 8 bereits ortsansässig.  
 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 8 sollten für den Standort die planungsrecht-
liche Voraussetzungen geschaffen werden, um bei zukünftigen Maßnahmen, bei beispiels-
weise Erweiterungen und/ oder Nutzungsänderungen, eine Ermächtigungsgrundlage vorlie-
gen zu haben. 
 
Die westliche Erweiterungsfläche war nicht Gegenstand des Bebauungsplanes Nr. 8.  
 
Bewertung  
Wie auch bei den Darstellungen der vor genannten Flächennutzungsplänen weichen die Fest-
setzungen des Bebauungsplanes Nr. 8 teilweise von den tatsächlichen Gegebenheiten ab, so 
dass der Bebauungsplan geändert werden muss (siehe hierzu die Bewertung zur 4. Änderung 
des Flächennutzungsplanes). 
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Die Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 8 resultiert aus dem Flächenzuwachs der westlich 
angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Fläche.  
 
 

6. Standortwahl und Umfang der baulichen Entwicklung  

Der Standort war ein landwirtschaftlicher Betrieb, bis der Kreis den Hof samt 30 ha Fläche für 
die Errichtung des Abfallwirtschaftszentrums gekauft hat. Der Kreis nahm seine Aufgaben als 
öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE) bis 1992 als Verwaltungseinheit war. Ihr Aufga-
benbereich lag vornehmlich in der Müllbeseitigung. Mit der Gründung der Abfallwirtschaft 
Rendsburg-Eckernförde GmbH (AWR) im Jahr 1992 erfolgte eine abfallwirtschaftliche Neuori-
entierung (Müllbeseitigung zur Ressourcenwirtschaft, verwerten anstelle von vergraben). Die 
Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde GmbH (AWR) ist mit 51 % mittelbar ein Unternehmen 
des Kreises Rendsburg-Eckernförde, der gemäß gültiger Abfallgesetze als Träger (örE) die 
Abfallentsorgung wahrnimmt. Verbleibende 49 % sind privatwirtschaftlich und gehören der 
SERVICE PLUS GMBH an. Kernaufgaben der AWR sind die Planung, Organisation und Steu-
erung aller Bereiche, die in die Verantwortung der kommunalen Abfallwirtschaft fallen. Darüber 
hinaus verfolgt die AWR im Rahmen ihrer privatwirtschaftlichen Tätigkeit Entsorgungsaufga-
ben insbesondere im Bereich der Verwertung von Abfallbiomasse.1  
 
2Die AWR beabsichtigt, den nutzbaren Flächenanteil deutlich zu vergrößern. Konkrete Flä-
chenbedarfe gibt es nach derzeitigem Planstand nicht, vielmehr möchte die AWR mit dem 
nachrückenden Bebauungsplan als Angebotsbebauungsplan die Möglichkeit schaffen, Flä-
chen bauleitplanerisch vorzubereiten, um für konkrete Anfragen zur Ansiedlungen auf dem 
Gelände sowie für eigene Entwicklungen Flächen vorzuhalten. Die Flächenbedarfe liegen da-
bei in der Regel über 10.000 m². 
Die AWR führt auf, dass zwei Zukunftsthemen die Abfallwirtschaft prägen werden, die vertie-
fende Nutzung und Verwertung von Gewerbeabfällen auf der Grundlage der novellierenden 
Gewerbeabfallverordnung und die Verwertung von gebrauchten Kunststoffen. Bei den letzte-
ren Themenkomplex werden drastische Veränderungen der regulatorischen Rahmenbedin-
gungen erwartet, da die Verarbeitung der sekundären Rohstoffe anstelle in Asien wieder in 
Europa/ Deutschland abgewickelt werden müssen. Die Flächenbedarfe hierfür werden erwar-
tet, können aber konkret nicht aufgezeigt werden.  
 
Durch die Flächenverfügbarkeit in der direkten Nachbarschaft ist eine Erweiterung des Be-
triebsgeländes relativ einfach umzusetzen. Die eingangs gute verkehrliche Anbindung an das 
regionale und überregionale Straßennetz spielt bei der Standortwahl ebenfalls eine große Be-
deutung. 
 
Die östliche Erweiterungsfläche ist bereits planungsrechtlich über die letzte rechtskräftige        
4. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie dem Bebauungsplan Nr. 8 vorbereitet, es be-
darf hierbei im Wesentlichen einer Änderung der Art der baulichen Nutzung.  
Das Betriebsgelände ist im Norden durch die vorhandenen Starkstromleitungen (kV 110) so-
wie durch die angrenzende Bundesautobahn A7 begrenzt. 
 

                                                
1 Gemäß Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Rendsburg-Eckernförde, https://www.awr.de/ueber-
uns/das-sind-wir/die-awr/ 
2 Vgl. Anlage 1  Bedarfsbegründung für die weitere Flächeninanspruchnahme der AWR, zur Verfügung 
gestellt durch die Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde  
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Eine Erweiterung des Areals in Richtung Süden wird ausgeschlossen, da der Winkelhörner 
Weg entweder verlegt oder das Betriebsgelände geteilt werden müsste, was jedoch aus be-
triebsorganisatorischen Gründen keinen Sinn machen würde. Zudem stehen die Flächen der 
Gemeinde derzeit nicht zur Verfügung. 
 
Die Flächenerweiterung in Richtung Westen zum bestehenden Betriebshof ermöglicht einfa-
che betriebliche Abläufe auf einem durchgehenden Areal. Dieser Bereich ist planungsrechtlich 
vorzubereiten. 
 
Eine Alternativen-Prüfung über mögliche Standorte in der Gemeinde oder in angrenzenden 
Gemeinden ist nicht in Betracht gezogen worden, da es nicht wahrscheinlich ist, einen ver-
gleichbaren Standort mit den Kriterien einer guten Erschließung, einer großflächigen Flächen-
�Y�H�U�I�•�J�E�D�U�N�H�L�W���V�R�Z�L�H���H�L�Q�H�U���Ä�1�L�F�K�W-�%�H�H�L�Q�W�U�l�F�K�W�L�J�X�Q�J�³���G�X�U�F�K���P�|�J�O�L�F�K�H�U�Z�H�L�V�H���D�X�I�W�U�H�W�H�Q�G�H���,�P�P�L�V��
sionen zu finden. Eine Dezentralisierung, Schaffung weiterer Standorte, kommt nicht in Be-
tracht, da davon profitiert wird, dass die Nutzungen der Kreislaufwirtschaft an einem Ort ge-
bündelt werden können und somit voneinander profitieren.  
 
 

7. Inhalte der Planung  �± Festsetzungen  

Das Plangebiet ist in vier Bauflächen (BFL) unterteilt worden. Zu diesem Zweck wurde das 
Planzeichen Abgrenzung des Maßes der baulichen Nutzung gewählt. Eine Einteilung des 
Plangebietes erfolgte unter anderen aufgrund der differenzierten Festsetzungen über die 
Höhe der baulichen Anlagen.  
 
Die Bauflächen (BFL) 1, 3 und 4 sind die Erweiterungsflächen.  Die Flächen liegen abgetrennt 
durch einen Bestandsknick westlich des Betriebsgeländes der AWR. 
Die Baufläche (BFL) 2 ist das bestehende Betriebsgelände der AWR und hat zum derzeitigen 
Planungsstand kaum noch potenziale für mögliche Erweiterungen.  
Die Baufläche (BFL) 2 wird in Richtung Osten erweitert. Diese Erweiterungsfläche ist bereits 
planungsrechtlich über den Bebauungsplan Nr. 8 für die Nutzungen logistisches Gewerbe und 
Fuhrbetriebe (SOL + F) vorbereitet worden. Die Fläche liegt durch einen Bestandsknick abge-
setzt östlich des Betriebsgeländes und liegt brach. Der Bestandsknick soll auf einer Länge von 
ca. 170 m zurückgenommen werden, da die Flächen aus logistischen und organisatorischen 
Gründen zusammengeführt werden sollen. 
 
Wie im Kapitel 6 beschrieben, liegen zum derzeitigen Zeitpunkt keine konkretisierenden Flä-
chenbedarfe von Vorhabenträgern vor. Es gibt jedoch von Vorhabenträgern erste Projektie-
rungsideen für das Gelände, die einerseits die Synergieeffekte der vorhandenen Nutzungen 
auf dem Gelände nutzen wollen (Aquakulturen o.Ä.) und anderseits beststehende Anlagen 
erweitert bzw. neu gebaut werden sollen.  
Nach derzeitigem Kenntnisstand plant die AWR ihren Recyclinghof auf dem Gelände neu zu 
bauen. Des weiteren soll einer Anlage zur Erzeugung und Speicherung von Wasserstoff ge-
baut werden.  
 
Die nachfolgend begründeten Festsetzungen resultieren aus den bereits vorhandenen Nut-
zungen, den Flächenbedarfen aus Erweiterungsabsichten sowie konkreten Anfragen zur Neu-
ansiedlungen auf dem Gelände.  
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7.1 Art der baulichen Nutzung  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 11 BauNVO) 
 
Sonstige Sondergebiet: Kreislaufwirtschaft gemäß § 11 BauNVO [SOKlw ] 
 
Das sonstige Sondergebiet Kreislaufwirtschaft (SOKlw ) dient der Unterbringung einer abfall- 
und reststoffbasierten Kreislaufwirtschaft. 
 
Begründung: 
Die ursprüngliche Widmung als Sondergebiet Abfall und Recycling (SOA+R) entfällt, da der 
Nutzungszweck durch die abfallrechtliche Grundlage des Kreislaufwirtschaftsgesetzes gege-
ben wird. Dementsprechend wird für den gesamten Plangeltungsbereich ein sonstiges Son-
dergebiete Kreislaufwirtschaft (SOKlw ) festgesetzt (siehe Kapitel 6). 
 
 
7.1.1 Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung erneuerbarer 

Energien dienen und aus dem Hauptnutzungszweck der abfall- und 
reststoffbasierten Kreislaufwirtschaft hervorgehen, sind zulässig. 
 

a) In den Bauflächen (BFL) 3 und 4 sind maximal zwei [2] Kleinwindkraft-
anlagen mit denen unter Ziffer 2.3 genannten Parametern zulässig. 
 

b) In den Bauflächen (BFL) 1 und 2 sind Kleinwindkraftanlagen, auch ver-
fahrensfreie Anlagen gemäß § 63 Landesbauordnung Schleswig-Hol-
stein (LBO-SH), nicht zulässig.    

Begründung: 
Die abfall- und reststoffbasierten Kreislaufwirtschaft ist der Hauptaufgabenbereich/ -nutzungs-
bereich. Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzungen erneuerbarer Energien 
dienen sind zulässig.  
Auf dem Gelände werden organische Abfälle weiterverarbeitet. Diese Abfälle sind von beson-
derer Bedeutung, da sie als Rohstoffe für die Erzeugung von klimaneutraler Energie gelten. 
Die Abfälle dienen als Substrate der Biogasanlage auf dem Gelände. Weitere Anlagen für die 
Erforschung, Entwicklung  und Nutzung erneuerbarer Energien sind denkbar. 
 
Des Weiteren stehen die Überlegungen im Raume, sogenannte Kleinwindkraftanlagen auf 
dem Gelände zu errichten.  
Die Bereiche hierfür werden über den Bebauungsplan vorgegeben, es sind die Bauflächen 
(BFL) 3 und 4.  
Innerhalb der im Plan gekennzeichneten Bauflächen (BFL) 1 und 2 sind Kleinwindkraftanlagen 
ausgeschlossen. Die Bauflächen (BFL) 1 und 2 grenzen unmittelbar an die vorhandenen 
Starkstromtrassen. Starkstromtrassen sind immer im besonderen Maße zu berücksichtigen, 
da hiervon Gefahr für Leib und Leben ausgehen kann. Dementsprechend sind (Sicherheits-) 
Abstände einzuhalten und bei baulichen Tätigkeiten besondere Regeln zu beachten.  
Die Gemeinde begrüßt grundsätzlich erneuerbare Energien und trägt die Idee mit, innerhalb 
der Bauflächen (BFL) 3 und 4 Anlagen für die Nutzung von Windkraft bauen zu können, grenzt 
diese aber in der Anzahl und im Maß ein.  
Die Gemeinde schließt weitere Anlagen im Plangebiet aus, da sie nicht möchte, dass im Plan-
gebiet eine Vielzahl von kleineren Windkraftanlagen errichtet und somit viele kleinere Hoch-
punkte in der Silhouette entstehen könnten.  
 



Begründung zur 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr.8 der Gemeinde Borgstedt, Kreis Rd-Eck 

 

 
  15 

Zur Nutzung der Windenergie mit Kleinwindanlagen ist dem Landesentwicklungsplan3 (LEP)  
folgendes zu entnehmen.  
Ziffer 10Z Außerhalb der festgelegten Vorranggebietes Windenergie und Vorranggebiete  
Repowering ist die Errichtung von Windkraftanlagen im Außenbereich ausgeschlossen. Aus-
genommen von dem Ausschluss sind Kleinanlagen als Einzelanlagen mit in der Regel bis zu 
30 m Gesamthöhe und Nebenanlagen, die einem Vorhaben nach § 35 Absatz 1 Nummern 1 
bis 4 BauGB dienen, mit der Regel bis zu 70 m Gesamthöhe.  
 
Gemäß Begründung zu 10Z�«��bei einzelnen Kleinwindkraftanlagen oder Gruppen von zwei 
Anlagen mit in der Regel bis zu 30 Metern Gesamthöhe ist generell von geringen Umwelt- 
und Raumauswirkungen auszugehen, weshalb sie nicht unter den raumordnerischen Aus-
schluss fallen. Gruppen von drei oder mehr Kleinwindkraftanlagen haben demgegenüber 
stärkere Umwelt- und Raumauswirkungen, sind daher raumbedeutsam und werden somit 
vom raumordnerischen Ausschluss erfasst. Dementsprechend wurde die Anzahl der Klein-
windkraftanlagen auf zwei [2] begrenzt. 
 
Die in der Festsetzung (Teil B Text Ziffer 2.3) genannten Höhen ermöglichen Anlagen mit einer 
Nabenhöhe von ca. 30 m über Grund. Die Rotoren haben dabei einen Durchmesser von ca. 
40 m. Die Gesamthöhe einer Anlage liegt bei 50 m über Grund.  
Die im Landesentwicklungsplan genannte Anlagenhöhe in der Regel bis zu 30 Meter  Gesamt-
höhe wird gemäß Festsetzung zur Folge überschritten. Um die Überschreitung zu rechtferti-
gen, werden folgende Aspekte nachfolgend durchleuchtet:  

- Die Auseinandersetzung mit der raumwirksame Bedeutung; Kann bei der Über-
schreitung von einer geringen Umwelt- und Raumauswirkung ausgegangen wer-
den? (Wie wird eine Anlage im  Umfeld wahrgenommen?/ Welche Umweltauswir-
kungen sind zu erwarten?);  

- Der räumliche sowie betriebswirtschaftliche Zusammenhang zur Vorhabenplanung; 
Die AWR ist der direkte Stromabnehmer, eine Einspeisung in das Netz erfolgt nicht 
in Folge dessen ist ein kostenintensiver Stromübergabepunkt nicht erforderlich;  

- Technische Gründe; Beeinflussende Faktoren bei den Betrieb einer Anlage; 

Kleinwindkraftanlagen sind für den Eigenverbrauch konzipiert. Der erzeugte Strom soll auf 
dem Betriebsgelände der AWR als grüne Energie genutzt werden. Es können dadurch bis zu 
400 Tonnen CO2 jährlich eingespart werden. Der Anteil der Eigennutzung kann bis zu 80 % 
liegen, was zur Folge hat, dass ein Netzausbau seitens der Netzbetreiber nicht erforderlich 
ist. Durch die frei zur Verfügung stehende Energie des Windes können je nach Größe des 
Betriebes und des Strombedarfes mehr als 60 % der Stromkosten eingespart werden.  
 
Die jährliche Windproduktion liegt bei der Annahme einer mittleren Windgeschwindigkeit 5,5 
m/s bei ca. 755 MWh. Eine mittlere Windgeschwindigkeit ist der Jahresdurchschnitt einer 
Windgeschwindigkeit gemessen in 10 m Höhe über Grund. Standortbeeinflussend sind Topo-
grafie, Bodenreibung sowie Hindernisse wie Grünstrukturen und Bauwerke.  
 
Die angestrebte Höhe der geplanten Kleinwindkraftanlagen ergibt sich aus dem Erfordernis, 
möglichst konstante Luftbewegungen in Anspruch zu nehmen. Durch die Nabenhöhe von      
30 m über Grund liegt der niedrigste Punkt des Rotors bei knapp 10 m.  

                                                
3 Zweiter Entwurf der Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplanes (LEP) 2010 Kapitel 3.5.2, Sachthema 
Windenergie.  
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Die angestrebten Höhen der maximal zwei Anlagen können raumwirksam sein, das Heißt, es 
können Umwelt- und Raumauswirkungen möglich sein. Das Plangebiet der 1. Änderung und 
Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 8 liegt inmitten von drei Freileitungstrassen von Stark-
stromleitungen. Zwei Starkstromtrassen 110 kV/ 220 kV verlaufen nördlich des Betriebsgelän-
des der AWR durch das Plangebiet.  Die Masten haben eine Höhe von ca. 20 m (ca. 29 m ü. 
NN.). Eine weitere Leitungstrasse 380 kV liegt ca. 180 m westlich des Plangeltungsbereichs. 
Diese Masten haben eine Höhe von 50 bis 60 m über Grund. 
 

 
Abb. 01  WebatlasDE, aus DigitalerAtlasNord 

 
Südlich des Winkelhörner Weges befindet sich der Abschnitt des Bebauungsplanes Nr. 8, die 
Bauflächen 3 und 4 (Abb. 02). Für beide Bauflächen wurde eine maximale Gebäudehöhe von 
32,00 m ü.NN festgesetzt. Das Ursprungsgelände lag zwischen 13,00 und 15,00 m ü. NN. 
Beide Bauflächen sind bebaut, die realen Gebäudehöhen liegen bei ca. 20 m.   
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Abb. 02  Bebauungsplan Nr. 8 Borgstedt 
Raumwirksame Wahrnehmung 
Die Bauflächen (BFL) 3 und 4 sind als mögliche Standorte für die zwei Kleinwindkraftanlagen 
gewählt worden, da hier davon ausgegangen werden kann, dass die raumwirksame Wahr-
nehmung gering ausfällt.  

- Eine raumwirksame Wahrnehmung von der zum Plangebiet östlich verlaufenden 
Bundestraße 203 kann als gering eingestuft werden. Die Bauflächen (BFL) 3 und 4 
liegen in ca. 1000 m Luftlinie entfernt, das Gelände liegt zudem ca. 4 m tiefer. Vor-
handene Grünstrukturen entlang der Bundesstraße sowie die vorhandene Bebau-
ung (ca. 20 m hohe Bestandsgebäude) liegen in der Sichtachse;  

- Eine raumwirksame Wahrnehmung von der zum Plangebiet nordöstlich verlaufen-
den Bundesautobahn A 7 kann als gering eingestuft werden. Die Bundesautobahn  
liegt ca. 400 m entfernt zu den Bauflächen (BFL) 3 und 4. Das Gelände zwischen 
dem AWR-Betriebsgelände und der Bundesautobahn steigt stellenweise auf            
ca. 14 m ü. NHN (ca. 2,50 m) an, auf diesem Streifen, gemäß Teil A Planzeichnung 
als  Maßnahmenfläche ausgewiesen, befinden sich Gehölzstrukturen. Zudem ver-
laufen entlang der Bundsautobahn Knickstrukturen. Entlang des westlichen  Plan-
geltungsbereichsrandes wird ein teilweise zweireihiger Knick mit Überhältern neu 
hergerichtet.  

- Nordwestlich zum Plangeltungsbereich in ca. 2.000 m Entfernung liegt die Ortschaft 
Alt Duvenstedt. Entlang der Ortsrandlage von Alt Duvenstedt befinden sich Gehölz-
strukturen (Knicks mit Überhältern), weitere nennenswerte raumwirksame Grün-
strukturen zwischen der Ortschaft und dem AWR-Gelände sind nicht vorhanden. 
Das Gelände zwischen der Ortschaft Alt Duvenstedt und dem Plangebiet ist relativ 


























































































































































